
 

 

 
 
 
 
 
Rundschreiben des LBV Nr. 3/04/2018 
Städtebauförderung 
 
hier:    Kataloge förderfähiger Maßnahmen 
 
Anlagen: 
- Einheitlicher Maßnahmen- und Kostenkatalog für das Handlungsfeld B.3 
- Einheitlicher Maßnahmen- und Kostenkatalog für das Handlungsfeld B.4 
- Einheitlicher Maßnahmen- und Kostenkatalog für das Handlungsfeld B.5 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass die aktualisierten Kataloge för-
derfähiger Maßnahmen und Kosten zu den in den Städtebauförderungsprogram-
men förderfähigen Maßnahmen und Kosten vorliegen. Diese treten zum 
01.03.2019 in Kraft. Sie sind gemäß Nummer 14.4.3 StBauFR 2015 für die bau-
fachlichen Prüfungen der Einzelvorhaben des Umsetzungsplanes zu verwenden. 
 
Gleichzeitig verweise ich nochmals ausdrücklich auf Ihre vorliegende Verpflich-
tungserklärung, nach der die übersandten Kostenkataloge absolut vertraulich zu 
behandeln sind und nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. Die Unterlagen 
sind urheberrechtlich geschützt. Verstöße gegen das Urheberrecht können straf-
rechtlich verfolgt werden.  

 
 
Außenstelle 
Cottbus 
Bearb.: Frau Schulz 
Gesch-Z.: 3217-RS 3/04/2018 
Telefon: 0334242663207 
Fax: 0334242667608 
Internet: www.LBV.Brandenburg.de 
E-Mail: sylke.schulz@lbv.brandenburg.de 
 
 
 
 
 

 

gem. Verteiler 

Landesamt für Bauen und Verkehr • 03007 Cottbus • PSF 10 07 44 
 

Cottbus,             14.12.2018 

   

 
 
Außenstelle Cottbus • Gulbener Straße 24 • 03046 Cottbus • Tel.: 03342 4266-7102 • Fax: 03342 4266-7608 
Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnlinie 1 bis Stadthalle oder Buslinie 16 bis Papitzer Straße 
 
Landesamt für Bauen und Verkehr • Lindenallee 51 • 15366 Hoppegarten • Tel.: 03342 4266-0 • Fax: 03342 4266-7601 
 
Bankverbindung: Landeshauptkasse Potsdam • Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) 
IBAN: DE02 3005 0000 7110 4015 15 • BIC-Swift: WELADEDDXXX 
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Die o.g. Kataloge werden ihnen als Datei zur Verfügung gestellt. Sollte diese  
nicht bei Ihnen angekommen sein, bitte ich Sie, das LBV zu informieren. 
Die nochmalige Anforderung der Kataloge ist dann an ramo-
na.nakonz@lbv.brandenburg.de unter Angabe der E-Mail-Adresse zu richten.  
 
Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass entsprechend Punkt 5.4.1 VVG 
zu §44 LHO bei der Förderung von Baumaßnahmen im Einzelfall eine mehr als 
20%ige Überschreitung des Finanzierungsplans in einzelnen Gewerken möglich 
ist, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen 
Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Ferner biete ich an, sich bei Fragen 
zum Kostenkatalog direkt an das LBV zu wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
gez. Pfaff 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 

 


